
 

 

 

 
 

Informationsschreiben Nr. 9 / 12.01.2022 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Schüler:innen! 
     
Im Wesentlichen sind die Weichen für die kommenden Monate gestellt, Sie wissen / ihr wisst, dass die 
Schulen offen sind und die Sicherheitsphase bis zum 28. Februar 2022 andauern wird.  
 
Die zentrale Maßnahme für das Offenhalten der Schulen ist dabei das intensive Testen: 

 Jeden Dienstag und jeden Donnerstag wird PCR getestet; 

 Ein Antigentest steht für alle Schüler:innen an jedem Wochentag zur Verfügung 

 Genesene Schüler:innen, sind 60 Tage lang von der Testung ausgenommen, Tests könnten 
hier fälschlicherweise noch positiv anschlagen 

 

Wir haben in den Medien gehört, dass das Kontaktpersonenmanagement vereinfacht wird, 

dennoch bitte ich Sie, wenn in Ihrem Haushalt infizierte Personen sind, dann lassen Sie Ihr 

Kind, auch wenn es symptomfrei ist, zu Hause und veranlassen Sie nach 5 Tagen einen PCR-

Test. Erst wenn dieser negativ ist, senden Sie Ihr Kind wieder in den Präsenzunterricht. 

 
Ich habe noch eine weitere Bitte an Sie, es geht dabei um die frühzeitige Information, wenn 
vom Recht auf Fernbleiben vom Unterricht aus „Covid-Gründen“ Gebrauch gemacht wird. 
Das ist selbstverständlich ohne ärztliche Bestätigung möglich aber bitte informieren Sie den 
Klassenvorstand / die Klassenvorständin im VORHINEIN per Mail. Eine Entschuldigung 
Ihres Kindes genügt nicht, die Entschuldigung muss vom erziehungsberechtigten Elternteil 
unterzeichnet sein. 
 
Zum Schluss noch eine Information für alle Schüler:innen, die sich in den 3. Klassen 
befinden: Analog zum gestrigen Interview des Bildungsministers wurden die Eckpunkte der 
Reife- und Diplomprüfung bzw. der Abschlussprüfung 2021/22 übermittelt und sind auch im 
aktuellen Erlass, der Ihnen/euch unter www.bmbwf.gv.at/matura2022 zum Download zur 
Verfügung steht, nachzulesen. Die dazugehörige Verordnung ist noch in Ausarbeitung. 

 Hygienebestimmungen: 
Sicherheitsphase für die Prüfungskandidatinnen 14 Tage vor Beginn der Klausuren 
Für Klausurprüfung und Ergänzungsunterricht ist 3G-Nachweis erforderlich 
Tragen einer Maske richtet sich nach der jeweiligen Sicherheitsstufe zu diesem 
Zeitpunkt. 

 Klausuren und mündliche Prüfungen 
Dauer der Klausurarbeit wird um 60 Minuten verlängert 
Abgabetermin Diplomarbeit wird 14 Tage verlängert 
Kein Verlust eines Prüfungsantritts, wenn zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne 

 Vorbereitungsphase 
Ergänzungsunterricht ab der vorletzten Unterrichtswoche der 3. Klasse – gezielte 
Vorbereitung auf Klausurprüfungen und mündliche Prüfungen 
Ortsungebundener, digitaler Unterricht kann in den letzten 5 Tagen vor Beginn der 
Klausurprüfung durch die Schulleitung angeordnet werden. 

 
Ich werde Sie/euch selbstverständlich prompt auf dem Laufenden halten, sobald ich über 
neue Informationen verfüge. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Helga Dobler-Fuchs 
Schulleiterin 

http://www.bmbwf.gv.at/matura

